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ABSCHNITT IV 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR BEAMTE DES RUHESTANDES UND 

HINTERBLIEBENE 

§ 41 

Auswirkung künftiger Änderungen dieses Landesgesetzes und Pensionsanpassung 

(1) Künftige Änderungen dieses Landesgesetzes gelten auch für Personen, die Anspruch 

auf Leistungen nach diesem Landesgesetz haben. 

(2) Die nach diesem Landesgesetz gebührenden Ruhe- und Versorgungsbezüge (mit 

Ausnahmen der Zulage gemäß §§ 25 und 26) sowie zu Ruhe- und Versorgungsgenüssen 

gebührenden Nebengebührenzulagen sowie die Zulagen nach § 56a Abs. 4 sind durch 

Verordnung der Oö. Landesregierung anzupassen. Die Anpassung hat auf die Erhöhung der 

Gehälter der Landesbediensteten Bedacht zu nehmen, darf dabei aber die Erhöhung der 

Pensionen nach dem ASVG nicht überschreiten und auch zu keinem früheren Zeitpunkt 

wirksam werden. Bei der Festsetzung ist, wenn möglich, ein prozentuelles Ausmaß 

vorzusehen, wenn nicht in der gesetzlichen Pensionsversicherung eine Erhöhung mit Fix- oder 

Einmalbeträgen zwingend vorgesehen ist. Solche Verordnungen können rückwirkend erlassen 

werden. Für das Kalenderjahr 2018 sind die im § 711 ASVG vorgesehenen Erhöhungen 

vorzunehmen und gelten als Obergrenzen für das Gesamtpensionseinkommen im Sinn dieser 

Bestimmung. 

(2a) Jener Teil der Ruhe- und Versorgungsbezüge, der 80% der 

Höchstbemessungsgrundlage (§ 40 Abs. 4 Oö. GG 2001 oder § 22 Abs. 2b Oö. LGG) 

übersteigt, ist jedoch nur im halben prozentuellen Ausmaß anzupassen (Mindervalorisierung). 

Jener Teil der Ruhe- und Versorgungsbezüge, der über 150 % der 

Höchstbemessungsgrundlage liegt, ist nicht anzupassen.  

(3) Die erstmalige Anpassung eines Ruhebezugs ist abweichend vom Abs. 2 frühestens 

mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Beginn des Anspruchs auf den Ruhebezug 

zweitfolgenden Kalenderjahres vorzunehmen. Abweichend vom Abs. 2 ist für das 

Kalenderjahr 2006 die Pensionsanpassung nach § 617 Abs. 9 ASVG vorzunehmen. 
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ABSCHNITT X 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

…….. 

 

§ 62m 

Übergangsbestimmung zum Oö. Pensionsanpassungsgesetz 2023 

§ 41 Abs. 3 in der Fassung vor Inkrafttreten des Oö. Pensionsanpassungsgesetzes 2023 

ist rückwirkend auf alle Ruhe- und Versorgungsbezüge, die erstmalig im Kalenderjahr 2022 

(Wirksamkeit) zuerkannt wurden, nicht mehr anzuwenden. 


